
 

Abstimmungsergebnis der Gemeinde Birsfelden  
vom 13. Juni 2021 

 

Stimmberechtigte Total:  6‘275 

davon Auslandschweizer/innen: 135       

 

abgegebene Stimmrechtsausweise Total: 3‘079       

davon brieflich:      2‘990 
 
 
 
 

1) Wollen Sie die Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde 
Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-
Einsatz» annehmen? 
  

Eingegangen 
Ausser Betracht fallende Stimmzettel 

Gültig Ja Nein 
Leer Ungültig 

3‘052 41 89 2‘922 1‘464 1‘458 

 
 

2) Wollen Sie die Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische 
Pestizide» annehmen? 
 

Eingegangen 
Ausser Betracht fallende Stimmzettel 

Gültig Ja Nein 
Leer Ungültig 

3‘050 34 89 2‘927 1‘425 1‘502 

 
 

3) Wollen Sie das Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) 
annehmen? 
 

Eingegangen 
Ausser Betracht fallende Stimmzettel 

Gültig Ja Nein 
Leer Ungültig 

3‘060 27 91 2‘942 1‘814 1‘128 

 
  



 
4) Wollen Sie das Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von 

Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) annehmen? 
 

Eingegangen 
Ausser Betracht fallende Stimmzettel 

Gültig Ja Nein 
Leer Ungültig 

3‘066 22 89 2‘955 1‘589 1‘366 

 
 

5) Wollen Sie das Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur 
Bekämpfung von Terrorismus annehmen? 
 

Eingegangen 
Ausser Betracht fallende Stimmzettel 

Gültig Ja Nein 
Leer Ungültig 

3‘051 51 88 2‘912 1‘607 1‘305 

 
 

6) Wollen Sie den Landratsbeschluss vom 3. Dezember 2020 betreffend Salina Raurica, 
Tramverlängerung Linie 14: Ausgabenbewilligung Projektierung und vorgezogener 
Landerwerb annehmen? 
 

Eingegangen 
Ausser Betracht fallende Stimmzettel 

Gültig Ja Nein 
Leer Ungültig 

2‘892 49 76 2‘767 1‘246 1‘521 

 
 
 
 
 

Gemäss § 83 Abs. 3 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 7. September 1981 haben 
stimmberechtigte Personen die Möglichkeit zur Einreichung einer Beschwerde. 
 
Die Beschwerde ist innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes bzw. seit der 
Eröffnung der Verfügung einzureichen, spätestens jedoch am 3. Tag nach der 
ordnungsgemässen Veröffentlichung des Ergebnisses. 
 
Bei kommunalen Abstimmungen bzw. Wahlen beginnt die Einsprachefrist von 3 Tagen mit der 
Veröffentlichung in dem öffentlichen Anschlagkasten (vor der Gemeindeverwaltung). 


